
Aus  der  Prax i s  — für  d i e  Prax i s

Unterhaltsrückstände nichtehelicher Kindesväter 
aus der Zeit des Kriegseinsatzes und der 

Gefan gensch aft
Bei den Jugendämtern und den Gerichten sind ver

schiedentlich Unklarheiten und Unsicherheiten über die 
Feststellung und die Beitreibungsfähigkeit von Unter
haltsrückständen aufgetreten, die während der Zu
gehörigkeit des Verpflichteten zur Wehrmacht und wäh
rend seiner Gefangenschaft entstanden sind.

Überwiegend lag der aus Anlaß der Einberufung 
des Kindesvaters dem Kinde gewährte Unterhalt aus 
dem Einsatzfamilienunterhaltsgesetz (EFUG) niedriger 
als die zu zahlende Unterhaltsgeldrente, so daß ein 
Unterschiedsbetrag vorhanden ist.

§ 17 Abs. 4 des EFUG lautete:
Hat ein uneheliches Kind Familienunterhalt er
halten, so kann es insoweit von dem Erzeuger 
Unterhalt für die Vergangenheit nicht verlangen, 
sofern dieser einberufen war und aus dem Wehr
dienst oder dem Reichsarbeitsdienst in Ehren ent
lassen ist.

Da das Kind nur „insoweit“, nämlich in Höhe des 
aus dem EFUG erhaltenen Unterhalt keine Ansprüche^ 
stellen kann, besteht die Differenzforderung des Kin
des zu Recht. Hinzu kommen meist noch die aus der 
Zeit der Kriegsgefangenschaft aufgelaufenen Rück
stände, die recht beträchtlich sein können.

Auf der einen Seite steht das Kind mit seinem 
schuldrechtlichen Anspruch, der von der Leistungs
fähigkeit des Schuldners unabhängig ist und den es 
zwangsweise durchzusetzen nicht gehindert ist. Dem
gegenüber steht der Kindesvater, der ohne sein Ver
schulden nicht nur jahrelang an der Erfüllung seiner 
Unterhaltspflicht, sondern auch an der Ausübung 
seines Berufes und seiner Existenz gehindert war. 
Wenn das Kind in der Zwischenzeit aus Mitteln der 
Fürsorge unterstützt worden ist, was überwiegend der 
Fall sein wird, besteht auch hier ähnlich wie beim 
Familienunterhalt ein offener Unterschiedsbetrag zur 
Unterhaltsrente, wenn auch die gesamte Schuldsumme 
wesentlich niedriger sein wird. Trotzdem ist die For

derung meist noch hoch genug, um für den Schuldner 
eine erhebliche Belastung darzustellen, wenn sie gel
tend gemacht wird, was regelmäßig geschieht.

Es wird Fälle geben, in denen die Nachzahlung für 
den Kindesvater keine unbillige Härte bedeutet, weil 
er sich in günstiger Vermögenslage befindet. In der 
Mehrzahl der Fälle wird das aber nicht der Fall sein. 
Dann läßt sich die Frage weder im Prozeß noch durch 
die Anwendung des Vollstreckungsmißbrauchsgesetzes 
oder durch die Schutzverordnung lösen.

Da es um den Bestand der Forderung überhaupt 
geht, handelt es sich um eine grundsätzliche Frage. 
Sie geht dahin, wie der unverschuldet in diese Lage 
gekommene Kindesvater von den Rückständen befreit 
oder so entlastet wird, daß er nicht erneut in Schul
dennot kommt.

Eine Lösung wäre die, die Rückstände zu streichen, 
und zwar aus der Erwägung, daß sowohl der Familien
unterhalt wie auch die Fürsorgeunterstützung den not
wendigen Lebensbedarf sicherten. Da hier zwischen 
dem ehelichen Kinde, das bei dem Ausfall des väter
lichen Unterhalts gleichen Bedingungen unterlag, und 
dem nichtehelichen Kinde keine Unterschiede gemacht 
wurden, erscheint mir diese Lösung billig. Sind öffent
liche Mittel (Fürsorgeunterstützung) nicht beansprucht 
worden, dann hat es bei dem von der Mutter allein 
bestrittenen Unterhalt für das Kind zu bewenden.

Eine zweite Lösung könnte darin gefunden werden, 
daß auch das Vormundschaftsgericht mit den Betei
ligten verhandeln könnte, um zu einer vergleichs
weisen Regelung zu kommen, die beiden Teilen ge
recht wird.

Auf diese Weise wird eine befriedigende Lösung 
des Problems möglich sein und vor allem aber eine 
Verbitterung des Heimkehrers vermieden werden.

Wo allerdings nicht der Wehrdienst, die Gefangen
schaft oder die KZ-Haft die Rückstände verursacht 
haben, wie beispielsweise bei Vätern, die sich bös
willig ihrer Unterhaltsverpflichtung vollständig oder 
überwiegend entzogen haben, besteht für eine Vor
zugsbehandlung kein Raum.

Rechtspfleger G r a b o w ,  Glauchau

N a c h r i c h t e n

Zum Deutschen Gespräch
Die Angestellten des Büros der Rechtsanwälte Dr. 

Richter und Dr. Weigel in Leipzig haben nachstehendes 
Schreiben an westdeutsche Kollegen gerichtet:

Leipzig, den 22. 2. 1951
An die

Angestellten des Büros des Rechtsanwalts 
Dr. Heribert M e r t e n s

K ö l n  
Karolinger-Ring 27

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Auch wir Rechtsanwaltsangestellten im Büro Dr. 

Richter und Dr. Weigel in Leipzig haben die Erklärung 
unseres Ministerpräsidenten Otto Grotewohl und den 
Appell der Volkskammer mit tiefer Befriedigung auf
genommen.

Deshalb wenden wir uns auch an Euch, um Eure 
Meinung über die Vorschläge zu einem gesamtdeutschen 
Gespräch kennenzulernen. Noch nie war der Wille 
nach Frieden und Einheit so groß, als zu diesem Zeit

punkt, wo bei Euch fieberhaft an der Remilitarisierung 
gearbeitet wird. Wir sind uns der großen1 Gefahr be
wußt, die uns durch die Kriegsvorbereitung droht. 
Darum ist es notwendig, daß wir uns g e m e i n s a m  
für die Erhaltung des Friedens einsetzen. Wenn Ihr 
im Westen und wir im Osten unseres Vaterlandes alle 
Kräfte für den Frieden einisetzen, wird ein dritter 
Weltkrieg nicht Zustandekommen.

Die Einheit Deutschlands fordert Ihr bestimmt auch, 
denn Ihr als Berufskollegen werdet diese willkürliche 
Trennung ebenfalls als großen Hemmschuh in der 
Rechtsprechung empfinden.

Aus diesen Zeilen erseht Ihr schon, wie zwingend der 
Ruf nach Einheit und Frieden ist. „Deutsche an einen 
Tisch“, das ist die Losung, die uns in diesen Tagen 
am stärksten beschäftigt.

Jetzt gibt es nur eine Ehre für alle Deutschen:
Das Verbrechen eines neuen Krieges zu verhindern 

— den Frieden verteidigen — und damit unser Vater
land vor der Vernichtung retten.

Mit kollegialen Grüßen! 
gez. Unterschriften
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